
          Anlage 1 

Muster der 

Unterstützungsunterschriftenliste zum Bürgerbegehren zur Herbeiführung eines 

Bürgerentscheides mit dem Ziel, 

1. die Straße der DSF im Ortsteil Merzien,  

2. die Straße der Freundschaft im Ortsteil Zehringen  

3. die Köthener Straße im Ortsteil Dohndorf der Stadt Köthen (Anhalt) 

in Änderung des Beschlusses des Stadtrates Köthen (Anhalt) vom 05.11.2020 wieder aus dem 

Straßenreinigungsklassenverzeichnis  der Reinigungsklasse II herauszunehmen und in die 

Reinigungsklasse III zu überführen, mit der Folge, dass kein maschinelles  Kehren  erfolgt und damit 

keine Straßenreinigungsgebühren erhoben werden und die Anlieger wieder für die Reinigung selbst 

zuständig werden. Sind Sie dafür, dass die Ortsdurchfahrten Straße der DSF in Merzien, die 

Straße der Freundschaft in Zehringen und die Köthener Straße in Dohndorf  aus dem 

Straßenreinigungsklassenverzeichnis der Reinigungklasse II herausgenommen werden und 

der Reinigungsklasse III zugeordnet werden. Ja oder Nein! 

Begründung: Die Straßen wurden in die Reinigungsklasse II aufgenommen, weil behauptet wurde, 

dass der Verkehr in diesen Straßen so hoch ist, dass den Anliegern und Eigentümern der anliegenden 

Grundstücke nicht gefahrlos zugemutet werden kann, die Straßen selbst zu reinigen. Der Verkehr ist 

aber gerade an Samstagen und Sonntagen, die üblichen Zeiten für die Erfüllung der diesbezüglichen 

Anliegerpflichten, nicht so ausgeprägt, dass die Anlieger und Eigentümer wie in den letzten 10 Jahre 

auch, die Straßen nicht weiter selber reinigen könnten.  Die finanziellen Auswirkungen der 

begehrten Entscheidung belaufen sich auf jährlich ca. 8.300,00 Euro. 

Die Vertreterpersonen des Bürgerbegehrens sind Herr Wienecke, Straße der DSF 31; Frau Rölert, 

Straße der Thälmannpioniere 5; Simone Patzer, Str. der DSF 42 a; alle aus Merzien und Herr Uwe 

Wittmann, Zu den Teichen 3, aus Dohndorf usw. Mit Ihrer Unterschrift unterstützen Sie dieses 

Anliegen der Initiatoren. Die gesetzlich vorgeschrieben zu erhebenden personenbezogenen Daten 

werden nur zur Durchführung des Bürgerbegehrens verarbeitet und unverzüglich vernichtet, wenn sie 

für das Verfahren nicht mehr benötigt werden. 
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